
423 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

21. 3. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom ........ ; ...... . 
über die Lagerung von Munition durch das 

Bundesheer 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Begriffsbestimmungen 

§ 1. (1) Munition im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind alle Gegenstände und Stoffe, die ge­
eignet sind, allein, in Verbindung miteinander 
oder mit Waffen durch willkürlich auslösbares 
Freiwerclen von Energie den Tod oder die Ver­
letzung von Menschen oder die Zerstörung oder 
die Beschädigung von Sachen zu verursachen; 
und die dazu bestimmt sind, dem Bundesheer als 
Mittel der Gewaltanwendung, zu übungs-, Mar­
kierungs- oder Signalzwecken oder als Mittel der 
Sichterleichterung oder Sichtbehinderung zu 
dienen. 

(2) Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung hat nach dem jeweiligen Stand der tech­
nischen und militärischen Erkenntnisse durch 
Verordnung festzustellen, welche Gegenstände 
oder Stoffe im einzelnen als Munition im Sinne 
des Abs. 1 anzusehen sind. 

§ 2. Militärische Munitionslager im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind die zur Lagerung von Muni­
tion bestimmten militärischen Anlagen. 

11. Bestimmungen über die Lage und Beschaffen-' 
, heit militärischer Munitionslager 

§ 3. (1) Militärische Munitionslager sind unter 
Bedachtnahme auf die jeweiligen milidtrischen 
Erfordernisse so zu errichten, daß andere öffent­
liche Interessen sowie Rechte von Privatpersonen 
nur insoweit beeinträchtigt werden, als dies zur 
Erreichung des militärischen Zweckes unvermeid­
bar ist. Das gleiche gilt für eine Erweiterung 
militärischer Munitionslager. 

(2) Vor der Errichtung oder Erweiterung eines 
militärischen Munitionslagers .sind 

a) der Landeshauptmann jene; Bundeslandes, 
dessen Gebiet durch den Gefährdungsbereich 
(§ 7) berührt werden wird, 

b) der Bürgermeister jener Gemeinde, deren 
Gebiet durch den Gefährdungsbereich be­
rührt werden wird, und 

c) sofern sich in dem Gebiet, das im Falle 
der Errichtung oder Erweiterung des mili­
tärischen Munitionslagers als Gefährdungs­
bereich zu bestimmen wäre, Verkehrsan­
lagen oder Leitungsanlagen der im, § 4 
Abs. 2 genannten Art befinden, jene Behör­
den, die mit der Vollziehung der für die 
Errichtung, die Knderung und den Betrieb 
dieser Anlagen geltenden Rechtsvorschriften 
betraut sind, 

d) die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, der österreichische Arbeiterkammer­
tag, die Präsidentenkonferenz der Land­
wirtschaftskammern und der tlsterreichi­
sche Lindarbeiterkammertag 

zu hören. Zu diesem Zwecke ist ihnen vom Bun­
desministerium für Landesverteidigung jenes Ge­
biet, das im Falle der Errichtung oder Erweite­
rung des militärischen Munitionslagers als 
engerer beziehungsweise als weiterer Gefähr­
dungsbereich zu besti~men wäre, bekanntzu­
geben. 

§ 4. (1) Bestehen in dem Gebiet, das im Falle 
der Errichtung oder Erweiterung eines militäri­
schen Munitionslagers als engerer GeFährdungs­
bereich zu bestimmen wäre (§ 7 Ab5. 3), Baulich­
keiten oder' Anlagen, die ihrer Art und ihrem 
Zwecke nach dem ständigen Aufenthalt von 
Menschen dienen, 50 darf das militärische Muni­
tionslager nur dann errichtet oder erweitert 
werden, wenn dem Bund das unbeschränkte Ver­
fügungsrecht über diese Baulichkeiten oder An­
lagen zukommt und sie der genannten Widmung 
entzogen wurden. 

(2) Bestehen in dem im Abs. 1 genannten Ge­
biet Baulichkeiten oder Anlagen, die ihrer Art 
und ihrem Zwecke nach nicht dem ständigen Auf­
enthalt von, Me'nschen dienen, so ist die Er­
richtung oder Erweiterung des militärisch~n Mu­
nitionslagers nur zulässig, wenn dem Bund das 
unbeschränkte Verfügungsrecht über diese Bau­
lichkeiten oder Anlagen zukommt. Dies gilt nicht 
für Straßen, Kanal-, Wasserleitungs-, Gasleitungs-. 
Erdölleitungs~, Soleleitungs- und elektrische An­
lagen, sofern durch deren Lage im engeren Ge­
fähI:dungsbereich keine Gefährdung von Men­
schen oder Sachen bewirkt wird oder eine solche 
Gefährdung durch Anordnung 
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2 423 der Beilagen 

a) von Sich~rheitsvorkehrungen, und zwar desverteidigung den Gefährdungsbereich und 
Veränderungen des Geländes oder bauliche innerhalb dieses Bereiches den engeren Gefähr-
Vorkehrungen, oder dungsbereich durch Vero,rdnung zu bestimmen, 

b) ' U I d A I wobei insbesondere auf dle Lage und Beschaffen-elller m egung er nagen , f d' d M , , heit der· Lagerobjekte, au le Art un enge 
beseltlgt werden kann, In fremde Rechte darf zu d I d n Mun'ltl'on sowie auf die Ge-
d' Z ck ' " 'ff d I er zu agern e . . 

lesern we e nur lllSOWelt elllgegn en wer en, 1 1" d h"lt' Bedacht zu nehmen ist, 
I d' B' , d G f"h d . I"ß an ever a msse a s les zur eselt1gung er e a r ung uner a - , " ' 

lich ist und den betroffenen Personen dadurch (2) Als Gefährdungsberelch 1St Jenes Geblet zu 
nicht Eigentum entzogen wird, bestimmen, das bei einem Zündschlag noch ge-

(3) Bestehen in dem Gebiet, das im Falle der fährdet wäre, 
Errichtung oder Erweiterung eines militärischen (3) Als engerer Gefährdungsbereich ist jener 
Munitionslagers den weiteren Gefährdungsbereich Teil des Gefährdungsbereiches zu bestimmen, in 
bilden würde, Baulichkeiten oder Anlagen, so ist dem bei einem Zündschlag der Tod oder die 
die Errichtung oder Erweiterung des militärischen schwere Verletzung von Menschen sowie die Zer­
Munitionslagers zulässig, wenn durch die Lage störung oder die schwere Beschädigung von 
der Baulichkeiten oder Anlagen im weiteren Ge- Sachen mit Sicherheit zu erwarten wären, Der 
fährdungsbereich eine Gefährdung von Menschen übrige Teil des Gefährdungsbereiches bildet den 
nicht bewirkt wird oder eine solche Gefährdung weiteren Gefährdungsbereich. 
durch die Anordnung der im Abs, 2 lit. a oder b 
angeführten Maßnahmen beseitigt werden kann. 

§ 5, Sicherheitsvorkehrungen oder Umlegungen 
von Anlagen gemäß § 4 Abs. 2 oder 3 sind vom 
Bundesministerium für Landesverteidigung ent­
sprechend den jeweiligen Sicherheitserfordernissen 
sowie unter Beachtung der für die Errichtung, die 
Änderung und den Betrieb der von diesen Maß­
nahmen betroffenen ·Baulichkeiten oder Anl'agen 
geltenden Rechtsvorschriften mit Bescheid anzu­
ordnen. 

§ 6. (1) Militärische Munitionslager haben hin­
sichtlich ihrer Beschaffenheit den jeweiligen mili­
tärischen Erfordernissen sowie jenen Bedingun­
gen zu entsprechen, durch die Gefahren für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen sowie 
eine Zerstörung oder Beschädigung von Sachen 
nach Möglichkeit vermieden wird. Die näheren 
Bestimmungen sind vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung entsprechend dem jeweiligen 
Stand der TecPnik in Wissenschaft und Praxis 
durch Verordnung zu erlassen. Diese Verordnung 
hat insbesondere Vorschriften über 

a) die Lage, die räumliche Verteilung und die 
Bauart der einzelnen Obj~kte, 

b) die Beschaffenheit der· Lagerräume, 
c) die Beschaffenheit von Verkehrsflächen so­

wie von Kanal-, Wasserleitungs-, Heizungs-, 
Blitzschutz- und elektrischen Anlagen 
innerhalb des. militärischen Munitionslagers, 

d) besondere Einrichtungen hinsichtlich Brand­
schutz und Erste Hilfe 

zu enthalten. 
(2) In der nach Abs, 1 zu erlassenden Verord~ 

nung ist unter sinngemäßer Anwendung der Be­
stimmungen dieses Absatzes auch die Art der 
Munitionslagerung zu regeln. 

III. Bestimmungen über den Gefährdungsbereich 

§ 7. (1) Vor der Errichtung eines militärischen 
Munitionslagers hat der Bundesminister für Lan-

§ 8. (1) Die Verordnung, mit der der Ge­
fährdungsbereich bestimmt wird, ist unverzüglich 
nach ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
an den Amtstafeln der Gemeinden, in deren Ge­
biet die vom Gefährdungsbereich erfaßten Lie­
genschaften gelegen sind, anzuschlagen und tritt 
mit Ablauf einer Woche nach dem Tage ihrer 
:Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(2) Die Grundbuchsgerichte habe·n bei Liegen­
schaften, die ganz oder teilweise in den engeren 
oder weiteren Gefährdungsbereich fallen, dies 
von Amts wegen im Grundbuch ersichtlich zu 
machen. 

§ 9. Die Verordnung, mit der der Gefährdungs­
bereich bestimmt wurde, ist aufzuheben, wenn 
das militärische Munitionslager endgültig aufge­
lassen wird; sie ist abzuändern, wenn die für die 
Bestimmung des Gefährdungsbereiches maßgeb­
lichen Voraussetzungen (§ 7) eine dauernde 
Änderung erfahren. Die Bestimmungen des § 8 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 10. (1) Im engeren Gefährdungsbereich sind 
a) die Errichtung von Baulichkeiten oder An­

lagen jeder Art - ausgenommen solche, 
die militärischen Zwecken dienen und weder 
für den ständigen Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind noch eine zusätzliche Ge­
fährdung bewirken -

b) die Durchführung von Sprengarbeiten zu 
anderen als militärischen Zwecken, 

c) das Verbrennen von Gegenständen mit 
erheblicher Entwicklung von Flammen oder 
Flugfeuer sowie das Absengen von Boden­
flächen 

verboten. 

(2). Die Herstellung von unter die Erde ver­
legten Kanal-, Wasserleitungs-, Gasleitungs-, Erd­
öllcitungsc, Soleleitungs- und elektrischen An­
lagen im engeren Gefährdungsbereich bedarf der 
Bewilligung der zuständigen Behörde. Die Be-
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willigung ist zu erteile~, wenn durch die Errich­
tung, Erhaltung und Benützung dieser Anlagen 
eine Gefährdung von Menschen oder Sachen nicht 
bewirkt wird oder eine solche Gefährdung durch 
Bedingungen oder Auflagen vermieden werden 
kann. 

(3) Im engeren Gefährdungsbereich bedürfen 
Veränderungen bestehender Anlagen jeder Art, 
die nicht militärischen Zwecken dienen, der Be­
willigung der zuständigen Behörde. Die Bewilli­
gung ist unter den im Abs. 2 genannten Voraus­
setzungen zu erteilen. 

§11. Im weiteren Gefährdungshereich bedürfen 
a) die Errichtung und Veränderung von Bau­

lichkeiten oder Anlagen jeder Art, die nicht 
militärischen Zwecken dienen, 

b) die Durchführung von Sprengarbeiten zu 
anderen als militärischen Zwecken 

der Bewilligung der zuständigen. Behörde. Die 
Bewilligung ist unter den im § 10 Abs. 2 genann­
ten Voraussetzungen zu erteilen. 

§ 12. (1) Im Gefährdungsbereich ist Zum Ge­
brauch von Schußwaffen die Bewilligung der zu­

ständigen Behörde erforderlich.- Die Bewilligung 
ist unter den im § 10 Abs. 2 genannten Voraus­
setzungen zu erteilen. Der Gebrauch von Schuß­
waffen durch Personen in Ausübung eines öffent­
lichen Dienstes sowie in den Fällen der Notwehr 
und des Notstandes bedarf keiner solchen Be­
willigung. 

§ 13. (1) Wurden 1m Gefährdungsbereich 
Baulichkeiten oder Anlagen entgegen dem Ver­
bot gemäß § 10 Abs. 1 lit. a oder ohne Bewilli­
gung gemäß § 10 Abs. 2 oder § 11 Ht. a er­
richtet, so ist die Beseitigung dieser Baulichkeiten 
ode'r Anlagen von der zuständigen Behörde mit 
Bescheid anzuordnen. 

(2) Wurden im Gefährdungsbereich Baulich­
keiten oder Anlagen ohne Bewilligung gemäß 
§ 10 Abs. 3 oder § 11 lit. a verändert, so ist die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
von der zuständigen Behörde mit Bescheid anzu­
ordnen. Das gleiche gilt, wenn im Gefährdungs­
bereich bewilligungspflichtige Veränderungen des 
Geländes oder der Bodenbewachsung ohne Be­
willigung gemäß § 12 Abs. 2 vorgenommen 
wurden. 

(3) Sofern die Bewilligung gemäß § 10 Abs. 2 
oder 3, gemäß § 11 lit. a oder gemäß § 12 Abs. 2 
im Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde von 
den in diesen Absätzen angeführten Umständen 
Kenntnis erlangt, zu erteilen wäre, haben die 
Abs. 1 und 2 keine Anwendung zu finden; die 
fehlenden Bewilligungen sind von der zustän­
digen Behörde nachträglich zu erteilen. . 

§ 14. Zuständige Behörde im Sinne der §§ 10 
bis 13 ist das Militärkommando des Bundes­
landes, in dessen Gebiet der Gefährdungsbereich 
gelegen ist, sofern sich der Gefälirdungsbereich 
aber auf das Gebiet mehrerer Bundesländer er­
streckt, das Bundesministerium für Landesvertei­
digung. 

(2) Im Gefährdungsbereich bedürfen Verände- IV. Bestimmungen über die Entschädigung 
rungen des Geländes, ausgenommen solche, die 
bei Hochwasserkatastrophen oder anderen Ele- § 15. Wer infolge der §§ 10 bis 12 im Zeit­
mentarereignissen zur Ahwendung von Gefahren punkt der Erlassung einer Verordnung gemäß 
für das Leben und die Gesundheit von Menschen § 7, § 9 oder § 23 oder infolge eines Bescheides 
oder zur Verhütung von Sachschäden unverzüg- gemäß § 5 einen vermögens rechtlichen Nachteil 

- lich notwendig sind, sowie Veränderungen der erleidet, hat Anspruch auf angemessene Entschä-
Bodenbewachsung durch digung .. 

a) den Anbau von Pflanzen in einer Entfer- § 16. (1) Für die Ermittlung der Entschädigung 
nung his zu 50 m von einer'Baulichkeit des ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
militärischen Munitionslagers, Erlassung einer Verordnung gemäß § 7, § 9 oder 

b) Kahlhiebe - ausgenommen Kahlhiebe, die § 23 oder eines Bescheides gemäß § 5 maßgeblich. 
sich aus der notwendigen Aufarbeitung von (2) Der Wert der besonderen Vorliebe hat bei 
Schadhölzern ergeben oder die bei Schäd- der Ermittlung der Entschädigung außer Betracht 
lingsbefall oder gefahrdrohender Schäd- zu bleiben. 
lingsvermehrung nach den forstrechtlichen § 17. Die Entschädigung ist in barem Gelde, 
Vorschriften unverzüglich durchzuführen und zwar durch Zahlung eines Kapitalbetrages, 
sind - zu leisten. 

der Bewilligung der zuständigen Behörde. Die § 18.(1) Die Entschädigung ist dem Grunde 
Bewilligung ist unter den im § 10 Abs. 2 genann- und der Höhe nach, sofern sie nicht im Wege 
ten Voraussetzungen zu erteilen. Die Art und der einer Vereinbarung zwischen der den Entschädi­
Umfang der nicht bewilligungspflichtigen Ver- gungsanspruch geltend machenden Person und 
änderungen des Geländes sowie der in lit. b ail- dem Bund (Bundesministerium für Landesver­
geführten nicht bewilligungspflichtigen Ver- teidigung) bestimmt wird, gerichtlich festzu­
änderungen der Bodenbewachsung sind vom stellen. 
Nutzungsberechtigten der zuständigen Behörde (2) Die den Entschädigungsanspruch geltend 
unverzüglich zu melden. machende Person und der Bund (Bundesministe-

2 
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rium für.:Landesverteidigung) sind innerhalb eines I § 21. Im F~ll 'eines Einsatzes des Bundesheeres 
Jahres nach dem Inkrafttreten der gemäß § 7, gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGB!. 
§ 9 oder § 23 erlassenen Verordnung beziehungs- Nr. 181/1955, finden die Bestimmungen dieses 
weise nach Zustellung des Bescheides gemäß § 5 Bundesgesetzes auf die Lagerung von Munition 
berechtigt, den Antrag auf Feststellung der Ent- durch das Bundesheer insoweit keine Anwen­
schädigung beim zuständigen Bezirksgericht dung, als es militärische Interessen erfordern und 
(Abs. 3) einzubringen. Sofern sich jedoch der ver- die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sonst 
mögensrechtliche Nachteil von vornherein nicht in geeigneter Weise getroffen werden. 
vollständig bestimmen läßt, kann in Zeitabstän­
den von jeweils mindestens einem Jahr nach der 
letzten gerichtlichen Feststellung der Entschädi­
gung ein Antrag auf Feststellung der Entschädi­
gung für den erst innerhalb dieses _Zeitraumes 
erkennbar gewordenen Nachteil beim zuständigen 
Bezirksgericht eingebracht werden. 

(3) Zur Feststellung der Entschädigung ist 
jenes Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel 
das militärische Munitionslager errichtet wird 
beziehungsweise gelegen ist. Sofern sich das mili­
tärische Munitionslager auf die Sprengel mehrerer 
Bezirksgerichte erstreckt, ist von diesen Bezirks­
gerichten jenes zuständig, bei dem ein Antrag auf 
Feststellung der Entschädigung zuerst eingebracht 
wurde. 

(4) Im übrigen haben auf das gerichtliche Ent­
schädigungsverfahren die Bestimmungen der 
§§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 und 5, 28, 29 Abs. 1 

VI. Straf-, übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 22. Wer 
a) einem auf Grund der Bestimmungen des § 5 

erlassenen Bescheid oder 
b) den Bestimmungen der §§ 10 bis 12 oder 

den auf Grund dieser Bestimmungen oder 
auf Grund des § 13 Abs. 1 oder 2 erlassenen 
Bescheiden 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizei­
behörde von dieser, mit einer Geldstrafe bis zu 
30,000 S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen, überwiegen erschwerende Umstände, 
können Geld- und Arreststrafen nebeneinander 
verhängt werden, 

und 3, 30, 31 und 44 des Eisenbahnenteignungs- § 23. (1) Militärische Munitionslager, die vor 
gesetzes 1954, BGB!. Nr. 71, sinngemäß Anwen- dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes errid1tet 
dung zu finden. und nach den Bestimmungen des Schieß- und 

§ 19. (1) Die Entschädigung ist dem Anspruchs- Sprengmittelgesetzes, BGB!. Nr. 196/1935, ~.n der 
berechtigten vom Bund (Bundesministerium für Fassu~g des ~rt. I der Verordnung G~!. fur das 
Landesverteidigung) spätestens drei Monate nach I ~and ÖsterreIch Nr. 48~/1938, genehmIgt worden 
Abschluß der Vereinbarung beziehungsweise nach smd oder, als genehmIgt gelten, .gelten a~s a~f 
Eintritt der Rechtskraft der die Entschädigung C?rund, ~:~s,es Bundes~e~etzes ernchtet. DIe fur 
feststellenden gerichtlichen Entscheidung auszu- dIese mIlrtanschen Munmonslager festgelegten Ge-
zahlen, fährdungsbereiche gelten als Gefährdungsbereiche 

(2) W' d dAch b ch· d· E nach diesem Bundesgesetz. Sofern die für die Be-
ch"d. Ir .~ ~spru s er~ t1gten.'ßI~b nt~ stimmung des Gefährdungsbereiches eines solchen 

s aß IgbUI?chg m Tt spatestens hanl em geb~ha .sh· militärischen Munitionslagers maßgeblichen Vor-
ma ge 1 en age ausgeza t, so ge uren 1 m 'd d 'N d 

d' T . d· l'ch' aussetzungen (§ 7) eme auern e nn erung er-
von lesern age an Ie gesetz 1 en Verzugs- f h . d G f"h d b ·ch d ch V d zInsen. a ren, 1st er e a r ungs erei ur eror -

V. Ausnahmebestimmungen 

§ 20. Die Bestimmungen der Abschnitte II 
bis IV finden auf die Lagerung von Munition in 
militärischen Anlagen keine Anwendung, wenn 
durch die Beschränkung der gelagerten Munition 
auf bestimmte Arten und Mengen sowie durch 
die Lage und Beschaffenheit der Lagerobjekte und 
Lagerräume nach dem jeweiligen Stand der Tech­
nik in Wissenschaft und Praxis Gefahren für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen· ver­
mieden sowie Zerstörungen oder Beschädigungen 
von Sachen verhütet werden. Die näheren Be­
stimmungen sind vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung entsprechend den genannten 
Bedingungen sowie unter Bedachtnahme auf die 
jeweiligen militärischen Erfordernisse im Verord­
nungswege zu erlassen. 

nung unter sinngemäßer Anwendung des § 7 neu 
zu bestimmen. 

(2) Militärische Munitionslager, die im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
bereits errichtet, aber noch nicht genehmigt sind, 
gelten als auf qrund dieses Bundesgesetzes er­
richtet. Für diese militärischen Munitionslager 
sowie für solche, deren Errichtung im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch 
nicht abgeschlossen ist, ist der Gefährdungsbereich 
durch Verordnung unter sinngemäßer Anwen­
dung des § 7 innerhalb von einem Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu bestimmen. 

§ 24. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist hinsichtlich der von den Gerichten 
anzuwendenden Bestimmungen das Bundes­
ministerium für Justiz, im übrigen das Bundes­
ministerium für Landesverteidigung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Da die Wirksamkeit der militärischen Landes- schriften für die militärische Munitionslagerung 
verteidigung wesentlich von der ausreichenden zu schaffen. 
und zweckmäßigen Versorgung des Bundesheeres In einer eigenen gesetzlichen Regelung können 
mit Kampfmittein abhängig ist,· kommt der hingegen in systematisch und praktisch befriedi­
Lagerung von Munition durch das Bundesheer gender Weise die notwendigen Bestimmungen ge­
besondere Bedeutung zu. Derzeit besteht jedoch troffen werden, um bei der Lagerung von Muni­
für die militärische Munitionslagerung keine tion durch das Bundesheer sowohl den militäri­
gesetzliche Regelung, weil das Schieß- und Spreng- schen und sonstigen öffentlichen Erfordernissen 
mittelgesetz, BGBl. Nr. 196/1935, in der Fassung als auch den privaten Interessen der Anrainer im 
der Verordnung GBl. für das Land österreich Wege einer entsprechenden Interessenabwägung 
Nr. 483/1938, für die Lagerung von Munition gerecht zu werden. Soweit dabei eine Beeinträch­
nicht gilt. tigung fremder Interessen aus Sicherheitsgründen 

Diesen . Mangel durch eine Ergänzung des unerläßlich ist, soll diese Beeinträchtigung durch 
Schieß- und Sprengmittelgesetzes zu beheben, er- eine Entschädigungsregelung abgegolten werden, 
scheint aus mehrfachen Gründen nicht zweck- die zwar weitgehend dem bewährten Vorbild des 
mäßig. So würden die Bestimmungen dieses Ge- Eisenbahnenteignungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/ 
setzes, das bereits vor mehr als drei Jahrzehnten 1954, entspricht, verschiedentlich aber für den 
geschaffen wurde, im Hinblick auf die inzwischen Entschädigungswerber günstiger gestaltet ist als 
eingetretene technische Entwicklung den Erfor- die im Eisenbahnenteignungsgesetz oder im 
dernissen der militärischen Munitionslagerung Schieß- und Sprengmittelgesetz enthaltenen Ent­
nicht voll entsprechen. Ferner wäre eine Ergän- schädigungsbestimmungen. 
zung des Schieß- und Sprengmittelgesetzes durch. Hinsichtlich der Kompetenz zur Schaffung und 
Bestimmungen über die militärische Munitions- zum Vollzug einer solchen gesetzlichen Regelung 
lagerung vor allem auch deshalb nicht ziel- ist folgendes zu bemerken: 
führend, weil auf der Grundlage dieses Gesetzes Für die Zuständigkeitsfrage ist zunächst maß­
den öffentlichen Interessen nicht ausreichend geblich, welchem Kompetenztatbestand der Bun­
Rechnung getragen werden könnte; insbesondere desverfassung der Inhalt dieser Regelung zuzu­
erscheint durch das System des Schieß- und ordnen ist. Diesbezüglich bieten sich die Kompe­
Sprengmittelgesetzes nicht nur die notwendige tenztatbestände "Waffen-, Munitions- und 
Beachtung der für die Standortwahl eines mili- Sprengmittelwesen, Schießwesen" nach Art. 10 
tärischen Munitionslagers maßgeblichen Erfor- Abs. 1 Z. 7 B.-VG. und "militärische Angelegen­
dernisse zuwenig gewährleistet, sondern es be- heiten" nach Art. 10 Abs. 1 Z. 15 B.-VG. an. 
dürfte auch noch zusätzlicher besonderer Be- Da es sich aber um gesetzliche Bestimmungen 
stimmungen über die Lagerung bestimmter Arten· über militärische Munitionslager handelt, ist in 
und Mengen von Munition in Kasernen oder erster Linie der Tatbestand "militärische Ange­
ähnlichen militärischen Anlagen sowie über die legenheiten" in Betracht zu ziehen und näher 
Munitionslagerung unter den besonderen Um- zu untersuchen. 
ständen eines Einsatzes. Bei einer solchen überprüfung eines Kompe-

Da solcherart eine umfangreiche Ergänzung des tenztatbestandes ist zu beachten, daß nach der 
Schieß- und Sprengmittelgesetzes durch zahlreiche ständigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes 
Sonderbestimmungen erforderlich wäre, wobei die in den Kompetenzartikeln des Bundes-Ver­
außer dem Nachteil eines unübersichtlichen Ge- fassungsgesetzes verwendeten Ausdrücke, sofern 
setzestextes auch noch Systemwidrigkeiten in sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz nichts 
Kauf genommen werden müßten, erscheint eine anderes ergibt, in der Bedeutung verstanden 
Novellierung dieses Gesetzes nicht der geeignete werden müssen, die ihnen im Zeitpunkt des 
Weg, um zweckentsprechende gesetzliche Vor- Wirksamwerdens der Kompetenzartikel, am 
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1. Oktober 1925, nach dem Stand der Rechts­
ordnung zugekommen ist. Für die Feststellung 
der Systematik der Rechtsordnung am 1. Oktober 
1925 ist in diesem Zusammenhang die Geschäfts­
einteilung des Bundesministeriums für Heer­
wesen, kundgemacht unter Nr. 38/1922 im Ver­
ordnungsblatt des Bundesministeriums für Heer­
wesen, von wesentlicher Bedeutung. Aus dieser 
Geschäftseinteilung geht hervor, daß am 1. Ok­
tober 1925 unter anderem die Ausrüstung des 
Bundesheeres, das Schieß- und Sprengmittel­
monopol, das Bauwesen und die Behandlung 
sämtlicher Fragen der Kriegstechnik zum Wir­
kungsbereich des Bundesministeriums für Heer­
wesen gehörten. Im Hinblick darauf sind die im 
vorliegenden Entwurf enthaltenen Vorschriften 
über die Lage und Beschaffenheit militärischer 
MunitionsIager sowie über den Gefährdungs­
bereich, die besonderen Bestimmungen über die 
Lagerung von Munition in militärischen An­
lagen und im Einsatzfalle sowie schließlich die 
übergangsbestimmungen dieses Entwurfes jeden­
falls dem Kompetenztatbestand "militärische 
Angelegenheiten" zuzurechnen. Diesem Kompe­
tenztatbestand ist auch die Entschädigungsrege­
lung des vorliegenden Gesetzentwurfes zu unter­
stellen. Sofern nämlich im Zuge der Regelung 
eines bestimmten Sachgebietes Eigentums­
beschränkungen vorgesehen sind, ist auch die 
Regelung über die hiefür zu leistende Entschädi­
gung diesem Sachgebiet zuzurechnen. 

Für das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz 
ist sohin die Zuständigkeit des Bundes in Gesetz­
gebung und Vollziehung nach Art. 10 Abs. 1 
Z. 15 B.-VG. gegeben. 

Hinsichtlich der Kosten, die auf Grund des 
vorliegenden Gesetzentwurfes erwachsen, ist zu 
bemerken, daß diese Kosten im laufenden Jahre 
jene Mittel nicht übersteigen werden, die bereits 
im Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 für die 
Munitionslagerung vorgesehen sind. Es bedarf 
sohin diesbezüglich keiner besonderen budgetären 
Vorsorgen. 

Im einzelnen wird zu den Entwurfbestimmun­
gen folgendes bemerkt: 

Zu den §§ 1 und 2: 

Für den im vorliegenden Entwurf verwendeten 
Ausdruck "Munition" wurde eine Definition ge­
wählt, von der sowohl' die im allgemeinen Sprach­
gebrauch. unter Munition verstandenen Gegen­
stände, wie Pistolen- und Gewehrpatronen, Gra­
naten usw. einschließlich übungs-, Leucht- und 
Nebelmunition, als auch Schieß- und Sprengmit­
tel erfaßt werden; ein wesentliches Merkmal für 
die Abgrenzung dieses Begriffe~ soll der Umstand 
sein, daß diese Gegenstände und Stoffe zur Ver­
wendung für Aufgaben des Bundesheeres be-
stimmt sind. " 

Im Interesse einer leichteren Vollziehung des 
im Entwurf vorliegenden Gesetzes wäre es zwar 
zweckmäßig, jene Gegenstände und Stoffe auf­
zuzählen, die im Sinne des § 1 Abs. 1 als Muni­
tion anzusehen sind. Da aber die Technik, insbe­
sondere auf dem Gebiet des Waffen- und Muni­
tionswesens, in ständiger und rascher Entwicklung 
begriffen ist, werden immer wieder Ergänzungen 
dieser Aufzählung notwendig sein. Um zu ver­
meiden, daß zu diesem Zwecke jeweils eine Knde­
rung des Gesetzes vorzunehmen ist, wurde für 
die erwähnte Aufzählung der Verordnungsweg 
gewählt, wobei die Meßbarkeit des Verordnungs­
inhaltes durch die im § 1 gewählte Umschreibung 
in ausreichendem Maße gewährleistet ist. 

§ 2 enthält die Definition des Ausdruckes "mili­
tärische Munitionslager". 

Zu § 3: 

Wie bereits eingangs ausgeführt wurde, kommt 
der . ausreichenden und zweckmäßigen Versor­
gung des Bundesheeres mit Kampfmitteln wesent­
liche Bedeutung zu. Es ist daher notwendig, die 
Standorte der militärischen Munitionslager so zu 
bestimmen, daß die Truppe im Einsatzfalle in 
möglichst günstiger Weise mit Munition versorgt 
werden kann. Dabei ist aber auch auf andere 
öffentliche Interessen sowie auf Rechte von Privat­
personen, die im Zusammenhang mit der Stand­
ortwahl zwangsläufig berührt werden, Bedacht zu 
nehmen. Im Abs. 1 ist daher eine Bestimmung 
vorgesehen, durch die bereits vor der Errichtung 
eines militärischen Munitionslagers eine möglichst 
weitgehende Schonung der sonstigen Rechte und 
Interessen sichergestellt wird. Die Standortwahl 
für ein militärisches Munitionslager ist demnach 
so zu treffen, daß dem vorerwähnten militäri­
schen Erfordernis unter den jeweils geringsten 
Auswirkungen auf fremde Interessen Rechnung 
getragen wird. 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 soll gewähr­
leistet werden, daß auf die durch die beabsichtigte" 
Errichtung des militärischen Munitionslagers be­
rührten öffentlichen Interessen, wie Interessen der 
Raumplanung, . kommunale und wirtschaftliche 
Interessen, Bedacht genommen wird. 

Unter den Begriff "Verkehrsanlagen" fallen 
(§ 3 Abs. 2 lit. c) auch Bringungsanlagen, die 
Gegenstand eines behördlichen Verfahrens sind, 
wie Güter- und Seilwege nach den Güter- und. 
Seilwegelandesgesetzen,. sowie landwirtschaftliche 
Materialseilbahnen und forstliche Bringungsanla­
gen. 

Zu den §§ 4 und 5: 

In der Regel werden militärische Munitions­
lager sowohl aus militärischen Gründen als auch 
aus Gründen der Sicherheit nur in nicht verbau­
ten Gebieten errichtet werden. Unter bestimmten 
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Voraussetzungen soll aber dennoch die Möglich­
keit geboten werden, ein militärisches Munitions­
lager an einem Ort zu errichten, in dessen Um­
gebung bereits Baulichkeiten oder Anlagen be­
stehen, wenn dies die militärischen Interessen ge­
boten erscheinen lassen. Allerdings soll in solchen 
Fällen die Errichtung des militärischen Munitions­
lagers nicht zulässig sein, wenn in jenem Gebiet, 
das als "engerer Gefährdungsbereich" zu bestim­
men wäre, Baulichkeiten oder Anlagen vorhan­
den sind, die ihrer Art und ihrem Zwecke nach 
dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, 
oder wenn der Bund das unbeschränkte Ver­
fügungsrecht über derartige Baulichkeiten oder 
Anlagen nicht erworben und diese ihrer bisheri­
gen Widmung nicht entzogen hat. Um aber die 
militärischen Interessen ausreichend wahren zu 
können, soll im übrigen das Vorhandensein von 
Baulichkeiten und Anlagen, die nicht dem stän­
digen Aufenthalt von Menschen dienen, unter be­
stimmten Voraussetzungen der Errichtung eines 
militärischen Munitionslagers nicht hinderlich 
sein. Die entsprechende Regelung ist in den §§ 4 
und 5 vorgesehen. 

Im § 4 sollen die vom Standpunkt der Sicher­
heit notwendigen Voraussetzungen für die Zu­
lässigkeit der Errichtung eines militärischen Muni­
tionslagers festgelegt werden. Sofern die in dem 
als "engerer Gefährdungsbereich" zu bestimmen­
den Gebiet bestehenden Baulichkeiten oder An­
lagen dem ständigen Aufenthalt von Menschen 
dienen, wäre die Errichtung des militärischen 
Munitionslagers im Hinblick auf die hiedurch be­
wirkte Gefährdung nicht vertretbar. In diesem 
Falle soll daher die Errichtung des militärischen 
Munitionslagers nicht zulässig sein. Hat jedoch 
der Bund das unbeschränkte Verfügungsrecht 
über solche bestehende Baulichkeiten oder An­
lagen erworben und diese ihrer bisherigen Wid­
mung entzogen, so erscheint die Errichtung des 
militärischen Munitionslagers unbedenklich. 
Unter Anlagen, die dem ständigen Aufenthalt 
von Menschen dienen, sind nicht nur Wohn­
gebäude und Betriebsstätten zu verstehen, son­
dern auch Baulichkeiten oder Anlagen, die dazu 
bestimmt sind, wiederholt eine gewisse Zahl von 
Menschen aufzunehmen. Zu diesen Baulichkeiten 
oder Anlagen zählen insbesondere Kirchen, 
Schulen, 'Theater, Kinos, Sportanlagen usw. 

Im Abs. 2 des § 4 soll' festgelegt werden, unter 
welchen Voraussetzungen ein militärisches Muni­
tionslager errichtet werden darf, wenn sich in 
dem als engerer Gefährdungsbereich zu bestim­
menden Gebiet Baulichkeiten oder Anlagen, die 
nicht dem ständigen Aufenthalt von Menschen 
dienen, befinden. Diese Regelung wurde weit­
gehend den Bestimmungen des § 22 Abs. 2 des 
Schieß- und Sprengmittelgesetzes nachgebildet. 
In die Aufzählung jener Anlagen, bei denen eine 
Umlegung in Betracht kommt, wurden entspre-

chend der seit der Schaffung des Schieß- und 
Sprengmittelgesetzes eingetretenen Xnderung der 
technischen und wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der seither gewonnenen praktischen Erfahrungen 
auch Erdölleitungen aufgenommen. Abgesehen 
von dieser geringfügigen Ergänzung war es über­
dies notwendig, die Regelung so zu treffen, daß 
fremde Rechte nur in dem aus Sicherheitsgründen 
unerläßlichen Maße berührt werden, zwingenden 
militärischen Erfordernissen bei der Standortwahl 
des militärischen Munitionslagers aber dennoch 
ausreichend Rechnung getragen werden kann. 

Im § 4 Abs. 3 wurde eine entsprechende Rege­
lung für das als "weiterer Gefährdungsbereich" 
zu bestimmende Gebiet vorgesehen. 

Gemäß § 5 sollen die gemäß § 4 Abs. 2 oder 3 
zu treffenden Maßnahmen vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung mit Bescheid ange­
ordnet werden. Während grundsätzlich den MiIi­
tärkommanden die Erlassung von Bescheiden nach 
den Bestimmungen des im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetzes obliegen soll, wurde im § 5 wegen 
des engen Zusammenhanges zwischen den für die 
jeweilige Standortwahl maßgeblichen Entschei­
dungen und der Gesamtplanung auf dem Gebiet 
der militärischen Munitionslagerung sowie der 
notwendigen Berücksichtigung öffentlicher Inter­
esSen die Zuständigkeit des Bundesministeriums 
fü~ Landesverteidigung festgelegt. 

Mit der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen Rege­
lung soll gewährleistet werden, daß bereits vor 
der Errichtung eines militärischen Munitions­
lagers auf mögliche Gefährdungen dieses militäri­
schen Munitionslagers und damit seiner Umge­
bung sowie auf die jeweiligen militärischen. Er­
fordernisse und Rechte Dritter Bedacht genom-
men wird. -

Da diese Gesichtspunkte in gleicher W,eise auch 
für die Erweiterung eines militärischen Muni­
tionslagers maßgeblich sind, soll die angeführte 
Regelung auch auf solche Fälle Anwendung fin­
den. 

Zu § 6: 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, soll 
dieser Paragraph, abgesehen von den militäri­
schen Erfordernissen, vor allem der Verhütung 
von Gefahren, die durch die Lagerung von Muni­
tion für Personen und Sachen entstehen können, 
dienen. Es bedarf ,daher entsprechender gesetz­
licher Bestimmungen, durch die eine Gefährdung 
der Umgebung militärischer Munitionslager nach 
menschlichem Ermessen vermieden werden kann. 
Dabei kommt in erster Linie den Vorschriften 
über die Beschaffenheit militärischer Munitions­
la:ger besondere Bedeutung zu. Im § 6 des gegen­
ständlichen Entwurfies ist daher eine Regelung 
vorgesehen, nach der dem angeführten Sicher­
heitsbedürfnis zunächst durch die Gestaltung der 
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militärischen MUIllitionslag.er in geeignete'r Weise 
Rechnung getragen wird. Diese Regelung be­
trifft ihrer Natur nach hauptsächlich technische 
Bdange. Da aber gerade Vorschriften techiliischen 
Inhaltes im Hinblick auf die rasch fortschreitende 
Entwicklung der Technik erfahrungsgemäß einem 
ständigen und verhältnismäßig raschen Wandel 
unterworf·en sind, würde die Aufnahme aller er­
forderli·chen Bestimmungen in den Gesetzestext 
eiIlle allzu häufige Novelli.erung notwendig 
machellJ. Die Einzelheiten der gegenständlichen 
Regelung sollen daher zweckmäßigerweis.e im 
Verordnungswege fes·tgelegt und in das Gesetz 
selb~t nur die grundsätzlichen Bestimmungen, die 
für eine ,einwandfreie Abgr.enzung des Verord­
nungsinhaltes notwendig sind, aufgenommen 
werden. Dieser Weg wurde bereits in verschiede­
nen anderen Rechtsvorschriften beschritten. 

Dabei soll in der vorgesehenen Verordnung 
auch d~e Art der Munitionslagerung näher ge­
regelt werden. Da gemäß § 6 A.bs. 2 die~bezüglich 
diie Bestjmmungen des Abs. 1 sinngem~.ß anzu­
wenden sind, haben sich auch die näheren Vor­
schriften über die Art der Munitionslagerung 
nach denselben Gesichtspunkten zu richten wie 
die Verordnungsbestimmungen über die Beschaf­
fenheit der Munrtionslager. 

Durch diese Vorschriften soll somit insbe­
sondere im Zusammenhang mit den Vorschriften 
über die Bestimmung des Gefährdungsbereiches 
(§ 7) cin größtmögliches Maß an Sicherheit für 
die Umgebung eines militärischen Munitionslagers 
gewährleistet werden. 

Zu den §§ 7 bis 9: 

Diese Bestimmungen eilithalten die Vorschrif­
uen über die Festsetzung, die Abänderung und! 
dile ~Aufhebung des Gefährdungsbereiches ·eines 
militärischen Munitionslagers. Der Ausdruck 
"Gefährdungsbereich", ·dessen Gliederung in 
einen engeren una einen weiteren Gefährdungs­
bereich sowi,e die entsprechenden Definitionen 
wurden dem Schieß- und Sprengmittelgesetz 
nachgebildet. Wie bereits zu § 6 ausgeführt 
wurde, sollen die Vorschriften über die Beschaf­
fenheit. militärischer Munitionslager und die Be­
stimmungen über den Gefährdungsbcreich der 
Verhütung von Gefahren, die sich aus der Lage­
rung von Munition ergeben, dienen. 

Der Gefährdungsbereich eines militärischen 
Munitionslagers und innerhalb dieses Bereiches 
der engere Gefährdungsbereich sollen in jedem 
;5inzelfall entsprechend dien in § 7 festgelegten 
Voraussetzungen, nämlich insbesondere unter 
Bedachtnahme auf' d~e Lage und Beschaffenheit 
der Lligerobjekte, auf die Art und Menge der zu 
lagernden Munition sowie auf di,e Geländever­
hältnisse, vom Bundesminister für Landesvertei­
digung, und zwar ,im Hinblick auf den Adressa­
tenkreis im Veror.dnungswege, bestimmt w,erdcn. 

Die BeS'timmung des Gefährdungsbereiches 
wird jeweils durch' kreisförmige Abgrenzung des 
gefährdeten Gebietes vom Mittelpunkt der ein­
zdnen Lagerobjekte aus erfolgen, wobei für das 
Ausmaß die vorerwähnten Umstände, vor allem 
die sprengte'chnischen Eigenschaften der zu 
lagernden Munition und die örtlichen Gelände­
verhältnisse, maßgeblich sind. Die kreisförmige 
Abgrenzung ergibt sich aus der grundsätzlich 
nach allen Seiten gleichmäßigen Wirkung von 
Explosivstoffen im Falle ihrer Detonation, 
wobei sich der Radius des gefährdeten Gebietes 
bei Vorliegen schützender Geländeverhältnisse, 
wie .etwa Bodenerhebungen, in diesen Kreissekto­
renent~prechend verringert. Auf Grund einer 
Einteilung der verschiedenen Munitionsarten in 
Gefah!1engruppen nach ihren sprengtechllJischen 
Eigenschafuen kann auch in dieser Hinsich! den 
jeweiligen Gegebenheiten durch Fest1egung eines 
entsprechend größeren oder geringeren Radius 
des abzugrenzenden Gebietes Rechnung getragen 
werden. Die Grenze des Gefährdungsbereiches 
wj,rd sülch.erart .durch die sich aneinanderreihen­
den Kreisbogen, di'e das von den einzelnen Lager­
objekten aus gefährdete Gebiet begrenzen,. die 
sogenannte "Einhüllende", gebildet. In gle:cher 
Weise wird innerhalb des Gefährdungsherelches 
der engere Gefährdungsbereich bestimmt. 

Die Verordnung, mit der ein Gcfährdungs­
bereich bestimmt wird, soll im Interess,e jenes 
Personenkreis.es, der 'durch die für den Gefähr­
dungsbereich geltenden Bes.chränkungen betroffen 
ist, gemäß § 8 Abs. 1 des geg.enstiindl.ichen Ent­
wurfes nicht nur im Bundesgesetzblatt kund­
O'cmacht, sondern auch an den Amtstafeln jener 
Gemeinden, in deren Gebiet die vom Gcfähr­
dungsbereich erfaßten Li.egenschaften gelegen 
sind, angeschlagen werden. Damit soll dem 
Publikations.erfordernis unter besonderer Berück­
sichtigung des vorerwähnten Personenkreis·es 
Rechnung getragen werd·en. Di,e Bestimmung.en 
des § 8 Abs. Z wurden im Interesse allfälliger 
Rechtsnachfolger der von der Bes·timmung des 
Gefährdungsbereiches betroff·enen Personen vor­
ges·ehen. 

Durch § 9 soll gewährleistet werden, daß ein 
Gefährdul1gsbereich und die damit verbundenen 
B.eschränkungen nur insoweit aufrecht bleiben, 
als es die jeweiLigen Umstände erfordern. Wird 
ein militärisches Munitionslager aufgelassen oder 
erfährt es hinsichtlich der Art oder der Menge 
der gelagerten Munition' eine solche dauernde 
Knderung, die sich auf das Ausmaß des Gefähr­
dungsbereiches auswirkt, 'so ist die Verordnung, 
mit der der Gefährdungsbereich bestimmt wor­
den ist, entweder aufzuheben oder entsprechend 
abzuändern. Bloß kurzfristige Knderungen der 
Belagsmenge, d~esich laufend durch Entnahme 
und Neue·inlagerungergeben, sollen jedoch keine 
Knderul1g des Gefährdungsbereich.es be:wirken. 

423 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



423 der Beilagen 9 

Zu § 10: Wahrung von sicherheitspolizeilichen und son-
In dies!em Paragraphen sollen die für den st:gen wichtigen öffentlichen Interessen sowie für 

engeren Gefährdungsbereich im Interes'se der die Fälle der Notwehr und des Notstandes ist 
Sicherheit des militärischen Munitionslagers und eine entsprechende Ausnahmebestimmung vor­
damit im Inter,esse der Sicherheit seiner Umge- gesehen. 
bung geltenden Beschränkungen unter Anleh- Da eine Veränderung des Geländes oder der 
nung an die entsprechenden Bestimmungen des Bodenbewachsung eine Änderung der Gefähr­
Schieß- und Sprengmittelgesetzes festgelegt wer- dungsverhältnisse bewirken kann, ist es notwen­
den. Von der in dem genannten Gesetz enthalte- dig,' auch solche Maßnahmen unter bestimmten 
nen Regelung wurden jedoch insofern Abwei- Voraussetzungen einer Bewilligungspflicht zu 
chungen vorges:ehen, als dies auf Grund prakti- unterwerfen. Maßnahmen dieser Art, die zur 
scher Erfahrungen sowie im Hinblick auf die be- Abwehr drohender Gefahren unverzüglich erfor­
sonderen Sicherheitserfordermsse bei der Lage- derlich sind, sollen jedoch von dieser Verpflich­
rung von militärischer Munition notwendig er- tung ausgenommen bleiben. Hinsichtlich ihrer 
scheint. Art und ihres Umfanges soll aber wegen der 

Die im § 10 Abs. 1 lit. a vorgesehene Möglich- möglichen Auswirkung auf das Ausmaß des 
keit, im engeren Gefährdungsbereich Baulich- Gefährdungsbereiches zwecks rechtzeitiger Ver­
keiten oder Anlagen für militärische Zwecke anlassung der notwendigen Vorkehrungen 
errichten zu können, bezieht sich vornehmlich unverzüglich Meldung erstattet werden. 
auf solche Baulichkeiten oder Anlagen, die un- Da die Bewilligungspflicht für Veränderungen 
mittelbar dem militärischen Munitionslager der Bodenbewachsung grundsätzlich geeignet ist, 
diencn odeT überhaupt Teile dieses Munitions- empfindlidle Beeinträchtigungen der land- und 
lag,eps werden sollen. Um die Nutzung der vom forstwirtschaftlidlcn Interessen hervorzurufen, 
engeren Gefährdungsbereich erfaßten Liegen- wurde sie auf das unbedingt nötige Ausmaß ein­
schaften nur im unbedingt erforderlichen Aus- geschränkt. Durch die vorgesehene Fassung des 
maß ,einzus,chränken, sollen gemäß § 10 Abs. 2 § 12 Abs. 2 lit. a kann diese Verpflichtung kaum 
jene Maßnahmen, bei denen durch die Einhal- zu einer nennenswerten Beeinträchtigung eines 
tung bestimmter Bedingungen oder Auflagen landwirtschaftlichen Betriebes führen, weil der 
eine allfällige Gefährdung vermieden werden in Betracht kommende Streifen von 50 m Breite 
kann, zulässig sein. um eine Baulichkeit des militärischen Munitions-

Im Interesse ~iner' ausr.e~~e.nden Ver~ü.tung Ilager.~ in den meisten Fällen im unbesch~änkten 
von Gefahren fur das ffilhtansche MUDltlOns- Verfugungsrecht des Bundes stehen und In der 
lager und damit seiner Umgebung sowie zur Regel sogar zum Bereich des militärischen 
Wahrung der damit verbundenen militärischen Mnnitionslagers gehören wird. Darüber hinaus 
Interessen bedarf es aber noch der im Abs. 3 wird innerhalb des vorerwähnten Streifens die 
vorgesehenen ergänzenden Vorschriften hinsicht- Bewilligung nur für den Anbau von Halm­
lich Veränderungen der allenfalls im engeren früchten, die im Stadium der Reife besonders 
Gefährdungsbereich bestehenden Anlagen. leicht entflammbar sind, zu verweigern sein; im 

Zu§ 11: 

In diesem Paragraphen sollen die für den wei­
teren Gefährdungsbereich geltenden Beschränkun­
gen ehenfalls unter Anlehnung an die entsprechen­
den Bestimmungen des Schieß- und Spreng­
mittelgesetzes festgelegt werden. Da in diesem 
Bereich gegenüber dem engeren Gefährdungs­
bereich eine geringere Gefährdung gegeben ist, 
soll lediglich für bestimmte Maßnahmen ~jne 
BewiIIigungspflicht normiert werden. Für die 
Erteilung der Bewilligung sollen die gleichen 
Voraussetzungen wie gemäß § 10 Abs. 2 und 3 
maßgeblich sein. 

··Zu § 12: 

Im Hinblick darauf, daß durch den Gebrauch 
von Schußwaffen gefährliche Einwirkungen auf 
das militärische Munitionslager möglich sind, 
soll dieser Waffengebrauch im Gefährdungs­
bereich einer Bewilligungspflicht unterliegen. Zur 

übrigen wird die landwirtschaftliche Nutzung 
durch diese Bewilligungspflicht keine Einschrän­
kung erfahren. 

Zu § 13: 

Durch die Errichtung oder Veränderung von 
Baulichkeiten oder Anlagen sowie durch Ver­
änderung des Geländes oder der Bodenbewach­
sung können unter Mißachtung der in den 
§§ 10 und 11 vorgesehenen Bestimmungen 
Gefahren hervorgerufen werden, denen es durch 
eine ergänzende Regelung zu begegnen gilt. 
Diesem Zwecke sollen die ·Vorschriften des § 13 
di('!nen, auf Grund deren die Beseitigung von 
Gefährdungen der vorangeführten Art mit Be­
scheid angeordnet und nötigenfalls im Wege der 
Ersatzvornahme (§ 4 des Verwa1tungsvollstrek­
kungsgesetzes - VVG. 1950, BGBl. Nr. 172) 
erzwungen werden kann. Die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustandes kommt dabei nur 
insoweit In Betracht, als diese· tatsächlich. mög­
lich ist. 

423 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 12

www.parlament.gv.at



10 423 der Beilagen 

Von den Bestimmungen des § 13 sollen jene I nungsgesetz sind nämlich jene Personen, die 
Fälle nicht erfaßt werden, in denen eine nach nicht als Eigentümer oder dinglich Berechtigte 
§ 10 oder § 11 erforderliche Bewilligung nicht einen vermögens rechtlichen Nachteil erleiden, 
eingeholt wurde, diese Bewilligung aber jeden- mit ihren Entschädigungsansprüchen an den 
falls zu erteilen wäre. Diese Regelung erscheint Eigentümer zu verweisen. Dieser hat dafür zu 
aus Billigkeitsgründen notwendig, weil in den sorgen, daß die von ihm zu befriedigenden 
vorgenannten Fällen keine Gefahr besteht, deren Ansprüche bei der Ermittlung der Entschädi­
Beseitigung notwendig ist. Die fehlende Bewilli- gung berücksichtigt werden; aus der ihm 
gung soll nachträglich erteilt werden; die Straf- zuerkannten Entschädigung hat er sodann die 
barkeit des rechtswidrigen Verhaltens soll jedoch vermögensrechtlichen Nachteile der übrigen 
unberührt bleiben. betroffenen Personen abzugelten. Da sich eine 

Zu § 14: 

Im Interesse einer zweckmäßigen Dekonzen­
tration und der Wahrung des Instanzenzuges 
sollen die in den §§ 10 bis 13 normierten Auf­
gaben grundsätzlich von den Militärkommanden 
zu besorgen sein. Wird aber das Gebiet mehrerer 
Bundesländer vom -Gefährdungsbereich eines 
militärischen Munitionslagers erfaßt, so soll im 
Hinblick auf die dadurch bedingte Ausweitung 
d(~r berührten Interessensphäre das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung als zuständige 
Behörde tätig werden. 

Zu den §§ 15 bis 19: 

Wie bereits eingangs erwähnt, sollen allfällige 
vermögensrechtliche Nachteile, die sich aus der 
Errichtung militärischer Munitionslager ergeben, 
angemessen entschädigt werden. Diese-rn Zwecke 
dienen die Bestimmungen des IV. Abschnittes 
des gegenständlichen Entwurfes, wobei die vor­
gesehene Regelung weitgehend der im Eisen­
bahnenteignungsgesetz, BGBl. Nr. 71/1954, ent­
haltenen Entschädigungsregelung nachgebildet 
wurde. 

Im § 15 wird festgelegt, daß nur für jene ver­
mögensrechtlichen Nachteile eine Entschädigung 
zu gewähren ist, die sich durch die Erlassung 
einer Verordnung nach § 7, § 9 oder § 23 im 
Hinblick auf die in den §§ 10 bis 12 vorgesehe­
nen Beschränkungen im Zeitpunkt der Erlassung 
dieser Verordnungen ergeben. überdies soll eine 
Entschädigung für jene Aufwendungen gewährt 
werden, die aus den im § 4 angeführten Um­
legungen von Anlagen entstehen. Eine Entschä­
digung gebührt dagegen nicht für vermögens­
rechtliche Nachteile, die auf Grund von Beschei­
den nach den §§ 10 bis 12 entstanden sind. 

Die vorgesehene "angemessene Entschädigung" 
ist der Sdladloshaltung 1m Sinne des 
§ 365 ABGB. gleichzusetzen. 

Während im Eisenbahnenteignungsgesetz nur 
dem Eigentümer und den dinglich Berechtigten 
ein unmittelbarer Anspruch auf Entschädigung 
eingeräumt wird, soll nach § 15 der Kreis der 
unmittelbar Anspruchsberechtigten umfassender 
gezogen werden. Nach dem Eisenbahnenteig-

solche Form der Entschädigung sowohl für den 
Eigentümer als auch für die anderen betroffenen 
Personen in verschiedener Hinsicht nachteilig 
auswirken könnte und die Gefahr langwieriger 
Rechtsstreitigkeiten in sich birgt, wurde die 
Abgrenzung der Anspruchsberechtigten nicht 
dem Eisenbahnenteignungsgesetz nachgebildet, 
sondern die vorerwähnte Regelung gewählt. 

Als der für die Ermittlung der Entschädigung 
maßgebliche Zeitpunkt soll gemäß § 16 der 
Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung gemäß 
§ 7, § 9 oder § 23 beziehungsweise der Erlas­
sung des Bescheides gemäß § 5 normiert werden. 
Das Ausmaß der Entschädigung wird dabei nach 
objektiven Gesichtspunkten nur auf Grund der 
zu diesem Zeitpunkt gegebenen konkreten 
Umstände, nicht aber beispielsweise auf Grund 
von Spekulationen auf künftige Wertänderungen 
festzustellen sein~ Der Wert der besonderen Vor­
liebe soll außer Betracht bleiben. 

Gemäß§ 17 soll die Entschädigung in barem 
Gelde, und zwar durch Zahlung eines einmaligen 
Kapitalbetrages, zu leisten sein. Während nach 
dem Eisenbahnenteignungsgesetz die Entschädi­
gung bei dauernder Enteignung durch Zahlung 
eines Kapitalbetrages, bei vorübergehender Ent­
eignung' aber durch Zahlung einer Rente zu 
leisten ist, wurde in dem gegenständlichen 
Gesetzentwurf nur die erstgenannte Entschädi­
gungsform vorgesehen. Im Hinblick auf die Art 
der vermögensrechtlichen Nachteile, insbeson-­
dere in Anbetracht des Umstandes, daß es sidl 
dabei im wesentlichen nur um einmalige oder 
dauernde vermögensrechtliche Nachteile handelt, 
erscheint die Entschädigung in Form einer 
Rentenzahlung entbehrlich. 

Gemäß § 18 ist vorgesehen, daß die Entschä­
digung dem Grunde und der Höhe nach grund­
sä tzlich im Wege einer Vereinbarung zwischen 
der den Entschädigungsanspruch geltend machen­
den Person und dem Bund (Bundesministerium 
für Landesverteidigung) zu bestimmen ist. Nur 
wenn eine solche Vereinbarung nicht zustande­
kommt, soll die Entschädigung gerichtlich fest­
gestellt werden. In diesem Falle können inner­
halb der im § 18 Abs. 2 genannten Frist das 
Bundesministerium für Landesverteidigung so­
wie die den Entschädigungsanspruch geltend 
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machende Person einen entsprechenden Antrag 
beim zuständigen Bezirksgericht einbringen. Als 
zuständiges Bezirksgericht ist im Abs. 3 des § 18 
grundsätzlich j,enes Bezirksgericht vorgesehen, 
in dessen Sprengel das militärische Munitions­
lager errichtet wird beziehung~weise gelegen ist. 
Da sich aber ein militärisches Munitionslager 
auch auf die Sprengel mehrerer Bezirksgerichte 
erstrecken kann, soll in solchen Fällen aus 
Zweckmäßigkeitsgründen von diesen Bezirks­
gerichten jenes zuständig sein, bei dem der vor­
erwähnte Antrag zuerst eingebracht wurde. Im 
übrigen sollen auf das gerichtliche Entschädi­
gungsverfahren die Bestimmungen des Eisen­
bahnenteignungsgesetzes sinngemäß Anwendung 
finden. 

Durch die im § 19 vorgesehene Auszahlungs­
frist soll· der Anspruchsberechtigte gegen 
ungebührliche Verzögerungen bei der Abgeltung 
seines vermögensrechtlichen Nachteils gesichert 
werden. 

Zu § 20: 

Aus militärischen Gründen ist es notwendig, 
verhältnismiißig geringe Mengen bestimmter 
Munitionsarten (zum Beispiel Gewehr- und 
Maschinengewehrmunition) auch in militärischen 
Anlagen, die überwiegend anderen Zwecken 
als der Lagerung von Munition dienen (zum 
Beispiel Kasernen), aufzubewahren. Da aber in 
diesen Fällen durch die Beschränkung. auf ver­
hältnismäßig geringe Lagermengen und be­
stimmte Munitionsarten andere Voraussetzungen 
als bei Munitionslagern gegeben sind, wäre jene 
Regelung, die für militärische Munitionslager 
notwendig erscheint und in den Abschnitten II 
bis IV des gegenständlichen Entwurfes vor­
gesehen ist, für die erwähnte Munitionslagerung 
in anderen militärischen Anlagen weder erfor­
derlich noch zweckmäßig. Es soll daher im § 20 
diesbezüglich eine besondere Regelung getroffen 
werden, die an die Stelle der Bestimmungen der 
Abschnitte II bis IV tritt. 

Für diese Regelung ist zunächst der Umstand 
von wesentlicher Bedeutung, daß zur Vermei­
dung von Gefahren für das Leben und. die Ge­
sundheit von Men~chen nur bestimmte Mengen 
und Arten von Munition gelag.ert werden dür­
fen. Im Hinblick auf die solcheral't bereits be­
schränkte Gefähl'dungsmöglichkeit kann dem 
Sicherheitsbedürfnis im übrigen durch entspre­
chende Vorschriften über die Lage und Bes,chaf­
fenheit der Lagerobjekte und Lagerräume aus­
reichend Rechnung getragen werden, zumal die 
Verwahrung und Handhabung der Munition nur 
entsprechend ausgebildeten Personen nach den 
jeweiligen militärischen Dienstvorschriften obliegt 
und Auswirkungen über den ß.ereich der mili-

tärischen Anlage hinaus infolge der vorerwähn­
ten Voraussetzungen nicht in Betracht kommen. 

Zu § 21: 

Im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres 
wird es oft unvermeidlich sein, bei der Muni­
tionslagerung von der im g,egenständlichen Ge­
setzentwurf vorges,ehenen Regelung abzuweichen, 
wenn die Erfüllung der dem Bundesheer gestell­
ten Aufgaben nIcht in Frage gestellt werden soll. 
Aber sdbst in solchen Fällen sollen die unter 
den gegebenen Umständen möglichen Vorkeh­
rungen zur Verhütung einer Gefährdung von 
Personen und Sachen getroffen werden. 

Regelungen ähnlicher Art für den Fall eines 
Einsatzes des Bundesheeres sind auch in anderen 
Rechtsvorschriften, wie beispielsweise in der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBL Nr. 159, 
und im Bundesges,etz über die Regelung und 
Sicherung des Schiffsverkehrs auf der Donau, 
dem Inn und der March, BGBL Nr. 42/1964, 
enthalten. 

Zu § 22: 

Durch die vorg,es:ehene Strafbestimmung. sollen, 
Verhaltensweisen, di,e den Bestimmungen des im 
Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes oder den 
auf Grund dies'er Bestimmungen erlas,senen Be­
scheiden zuwiderlaufen, in einer dem jeweiligen 
UnreChtsgehalt entsprechenden Weise geahndet 
werden. 

Zu § 23: 

. Vor dem Inkrafttreten des Schieß- und Spreng­
mittelgesetzes galten die im § 46 dieses Gesetzes 
angeführten Rech·t:svorschriften. Schieß- und 
Sprengmittellager einschließlich mil'itärischer 
Munitionslager, die nach diesen Rechtsvorschrif­
ten errichtet worden sind, wurden durch die Be­
stimmung,en des § 45 des Schieß- und Spreng­
mittdgesetzes in die durch dieses Gesetz geschaf- . 
fene neue Rechtslage übergeleitet. Im Hinblick 
auf die nunmehr vorgesehene gesetzl'iche Rege­
lung für militärische Munitionslager ist es not­
wet1Jdi,g, jene militäri!>chen Munitionslager, die 
auf Grund des § 45 des Schieß- und Spl"eng­
mittdgesetzes als nach dies·em Gesetz genehmigt 
gelten, sowie jene, die nach den Bestimmungen 
des Schieß- und Sprengmitte1gesetzes genehmigt 
worden sind, im Rahmen des gegenständlichen 
Entwurfes in die neue Rechtslage überzuleiten. 

Es bedarf weiters noch einer entsprechenden 
übergangsreg.elung für militärische Munitions­
lager, di,e nach der gegenwärtigen Rechtslage 
nicht· von den ß.estimmungen des Schieß·- und 
Sprengmittelgesetzes erfaßt werden. Während 
der Besetzung österreichs durch das national­
sozialistische Deutschland wur,den nämlich ver-
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schiedentlich militäri~che Munitionslager errim­
tet, für die gemäß § 34 Abs. 5 des Schieß- und 
Sprengmittelg,esetzes nicht die Bestimmungen 
dieses Gesetzes, sondern die einschlägigen Dienst­
vorschriften der deutschen Wehrmacht gegolten 
haben. Di:ese militärischen Munitionslager unter­
l~egen daher nicht dem Schieß- und Sprengmittel­
gesetz und entbehren seit dem Außerkrafttreten 
des deutschen Wehrrechtes im Jahre 1945 auch 
einer anderen gesetzlichen Regelung. Nach dem 
Außerkrafttreten des deutschen Wehrrechtes 
wurden ferner einzelne militärische Munitions­
lager errichtet, di.e ebenfalls nicht den Bestim­
mungend'es Schieß- und Sprengmittelgesetzes 
unterliegen und derzeit noch einer gesetzlichen 
Regelung entbehren. 

Durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 des 
§ 23 soll für die vorerwähnten Gruppen be­
stehender militärischer Munitionslager sowie für 
jene, deren Errichtung noch nicht abgeschlossen 
i:St, eine geeignete übergangsregelung gesch:affen 
wer,den. 

Die in diesen Absätzen erwähnten militäri­
schen Munitionslager sollen als nach dem im Ent-

wurf vorliegenden Bundesges'etz errichtet gelte~ 
weil' si,e im wesentlichen den in diesem Gesetz­
entwurf vorgesehenen Sicherheitsvorschriften 
emsprechen. Bei den im Abs. 1 genannten Muni­
tionslagern besteht bereits ein Gefährdungsbe­
reich nach den Bestimmungen des Schieß~ und 
Sprengmittelges.etzes. Daher erübrigt. sich in 
diesen FäHen die Neufestsetzung eines Gefähr­
dungsbereiches. Nur dann, wenn die für die 
Bestimmung des Gefährdungsbereiches eines 
solchen militärischen Munitionslagers maßgeb­
lich·en Voraussetzungen künftig eine dauernde 
1\nderung erfahren, soll der Gefährdungsbereich 
durch Verordnung neu zu bestimmen sein. Bei 
den nicht nach dem Schieß- und Sprengmittel­
gesetz genehmigten oder als genehmigt gelten­
den militärischen Munitionslagern soll der Ge­
fährdungsbereich innerhalb eines Jahres nach 
dem Inkrafttr,eten .des im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetze~ durch Verordnung festzulegen 
sem. 

Zu § 24: 

Dieser Paralgraphenthä1t die Vollzugsklausel. 
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